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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das Gewerbe der Reisenden 
und zur Verordnung über das Gewerbe der Reisenden 
 
 
 

1. Allgemein 

Die Eidg. Kommission gegen Rassismus EKR lässt sich zu den obigen Vorlagen unter dem 
Blickwinkel einer Förderung der Lebensweise und Sicherung der Existenzgrundlage der 
Schweizer Fahrenden als einer nationale Minderheit der Schweiz vernehmen. Sie begrüsst in 
diesem Sinne eine Vereinheitlichung des Bereichs des Reisendengewerbes. 
 
 
 

2. Bundesgesetz über das Gewerbe der Reisenden 

Der EKR fällt in dem Text des Bundesgesetzes eine Formulierung auf, die weil potentiell 
vorurteilsbehaftet, störend wirkt:  

Art. 1b ....legt zum Schutze des Publikums die Mindestanforderungen fest.  
Hier ist zu prüfen, ob in diesem Bereich das Publikum wirklich mehr geschützt 
werden müsse als in anderen Handelsbereichen. Wenn dem nicht so ist, ist der 
Satzteil zu streichen.  

 
 
 
3. Verordnung über das Gewerbe der Reisenden 

Art. 6,7, 11 Die Bewilligungsfrist für Einzelhandelsreisende ist auf fünf Jahre festzulegen 
und ist in Relation zu setzen mit der Gebühr für die Bewilligung, die ja dann 
periodisch anfällt. Diese Gebühr ist für eine periodisch zu entrichtende Summe 
zu hoch angesetzt.  

 
Art. 20 Die EKR votiert dafür, dass schweizweit die Radgenossenschaft der 

Landstrasse als ein solcher Branchenverband anerkannt wird, der den 
Fahrenden die Ausweiskarten abgeben kann.  
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Art. 28 Die Gebühr ist nach Meinung der EKR für einzelne Fahrende zu hoch 

angesetzt. Vergleicht man die Gebühr für den Ausweis mit den allgemein 
üblichen Kosten für die Abgabe von Identitätsausweisen scheint diese gar 
unverhältnismässig hoch. Hinzu kommen für den Gesuchsteller zusätzlich die 
Gebühren für den Handels- und Strafregisterauszug.  

 
Die EKR schlägt aus den obigen Erwägungen eine Gebühr von Fr. 100.- für die 
Einzelbewilligung und Fr. 20.- für die Ausweiserteilung vor, bei fünfjähriger 
Dauer der Bewilligung. 

 
 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
 
 
EIDG. KOMMISSION GEGEN RASSISMUS 
Der Präsident 
 
 
 
 
Georg Kreis 


